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Zürichs vier Regionen
VLP. Der Zürcher Kantonsrat

überwies 1955 zwei Motionen dem
Regierungsrat zur Ueberprüfung.
Dieser: setzte im. Frühjahr 1956
eine Expertenkommission für Re-
gionalplanungsfragen mit der Auf-
gäbe ein, einen Bericht über die
Möglichkeit einer dezentralisierten
Besiedlung im.Kanton Zürich zu er-
statten. Die Kommission hat ihren
Auftrag im Oktober 1958 abge-
schlössen. Ihr Bericht ist bereits
veröffentlicht worden.

Einleitend orientiert die Exper-
tenkommission über die ' bedauer-
liehe Entwicklung im Kanton Zü-
rieh. Während sich die Bevölke-
rungszahl in der Schweiz zwischen
1850 und 1950 verdoppelte, hat sie
sich im gleichen Zeitraum im Kan-
ton Zürich verdreifacht.

1850 lebte gut ein Fünftel der
Bevölkerung in den Städten Zü-
rieh und Winterthur:' Heute woh-
nen ungefähr' drei Fünftel der ge-
samten .Bevölkerung des Kantons
in diesen beiden «Großstädten».
Zudem pendelten 1950 Tag für Tag
27 000 'Personen zur Arbeit nach
Zürich.' Es zeigt sich, daß die Be-
deutung vor allem der Stadt Zü-
rieh, aber auch von Winterthur, in
den letzten Jahren stark zugenom-
men hat. Zudem hat sich vor allem
um Zürich herum trotz den frü-
heren Eingemeindungen ein newer
Kranz ' von Gemeinden gebildet,
die räumlich kaum mehr von der
Hauptstadt getrennt sind. Die Ex-
pertenkotamission rechnet, für den
Kanton Zürich in den nächsten
zwei bis. drei Jahrzehnten mit einer
Bevölkerungszunahme von 300 000
Einwohhern. Davon wird rund die
Hälfte

beruflich an die Großstadt
c/ebwnden

sein, während die andere Hälfte
ebenso gut in anderen Gemeinden
des Kantons Fuß fassen kann. Der
!Verkehr wird sich in den nächsten
Jahrzehnten nicht nur proportional
mit der Bevölkerungszunahme stei- _

gern, sondern aus verschiedenen
Ursachen einen weit größeren Um-
fang annehmen. Dabei ist mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit zu erwar-
ten, daß sich bei einer relativ un-
gelenkten Entwicklung weit mehr
als die Hälfte der 300 000 neuen
Einwohner in der

Agglomeration Zürich

niederlassen. Daraus entstünden
für den einzelnen und die Familie,
für die Wirtschaft und das öffent-
liehe Leben schwerwiegende Nach-
teile. Das zu erwartende Ausmaß
dieser Unzukömmlichkeiten läßt sich
an den heute schon bestehenden
Verkehrsschwierigkeiten erahnen.

Letzthin hat Prof. Dr. F. Kne-
schaureîc von der Handelshoch-
schule St. Gallen darauf hingewie-
sen, daß sich die Aufgaben der öf-
fentlichen Hand in den Ballungs-
Zentren weit überproportional stei-
gern. Der Aufwand pro Kopf der
Einwohner beträgt in solchen Ge-
bieten das Zehn- bis Zwanzigfache
gegenüber demjenigen in vorwie-
gend ländlichen Gemeinden! Auch
dieser Aufwand gibt zu denken.
Die folgende Feststellung der Ex-
pertenkommission verdient des-
halb, unterstrichen zu werden:

«Die Siedlungsentwicklung in
entscheidendem Sinne zu beeinflus-
sen, vermag die bisherige Art der
Planung nicht, jedenfalls nicht in
größerem Zusammenhange... Wün-
sehenswert wären aber statt der
heute geübten «passiven Planung»
Maßnahmen aktiver, lenkender
Planung, und zwar auf der Ebene
des ganzen Kantons.»

Die Kommission prüft in ihrem
Bericht die verschiedenen Konzep-
tionen einer künftigen Bevölke-
rungs- und Siedlungsverteilung.
Sie behandelt eingehend neun Va-
rianten und kommt zum Schluß,
daß echte Regionen mit zugehöri-
gen Zentren gefördert werden soll-
ten.

Für den Kanton Zürich schlägt
sie vier solche Regionen vor, die
Region Zürich, die Region Winter-
thur, die Region Oberland mit
Wetzilcon als Zentrum und die Re-

gion Uster mit Bülach als Zen-
trwm.

«Heute weist der Kanton Zürich
nur zwei Städte auf, die ihre zu-
gehörigen Regionen vollwertig mit
zentralen Diensten mittlerer .Ord-
nung versorgen können: Zürich
und Winterthur. Das hier gezeich-
nete Leitbild schlägt den Ausbau
von zwei weiteren Zentren und Re-
gionen vor. Wetzikon für das Ober-
land, Bülach für das Unterland.»
Die Expertenkommission stellt
Richtlinien für die Verwirklichung
dieses Zieles auf. Da die Standort-
wähl der Industrie die gesamte
übrige Besiedlung bestimmt, ist
eine richtige Industriestandortpoli-
tik der eigentliche Schlüssel zu
einer gesamthaft richtigen Besied-
lung des Kantons Zürich. Im wei-
teren sollte zur Förderung der Re-
gionalzentren und der in ihrer Um-
gebung vorgesehenen Industriezen-
tren der

Finanzausgleich

in dem Sinne organisiert werden,
daß dort der Stadt Zürich ebenbür-
tige Bedingungen geschaffen wer-
den. Die Durchführung der Kon-
zeption wird wesentlich erleichtert,
ja zum Teil erst möglich, wenn die
öffentliche Hand nicht nur das im
Augenblick für ihre Aufgabe nö-
tige Land besitzt, sondern außer-
dem über eine Reserve für zukünf-
tigen Bedarf, Landtausch und an-
dere Zwecke verfügt.

«Der Bodenpolitik

kommt daher als Mittel der Regio-
nalplanung eminente Bedeutung

zu. Eine echte Dezentralisation, die
ein wirksames Gegengewicht zur
Großstadt schaffen will, bedarf
aber nicht nur Siedlungsfördernder
Maßnahmen zugunsten der zu ent-
wickelnden Regionen und Zentren,
sondern auch siedlungshemmender
Maßnahmen in den dazwischen lie-
genden Gebieten. Als auf die Dauer
sicherstes Mittel erweist sich die
Schaffung eigentlicher

Freihaltezonen.

Im weiteren sollte sich die
Verkehrspolitik ihres Einflusses
auf die Besiedlung vermehrt be-
wüßt werden. «Oberstes Ziel kann
nicht die Eigenwirtschaftlichkeit
aller Verkehrslinien sein, sondern

ein möglichst niedriger Volkswirt-
schaftlicher Gesamtaufwand. All-
gemein ist zu fordern: So wenig
Verkehr als möglich.» Schließlich
ist zu beachten, daß die Beschaf-
fung der nötigen Wassermengen
vielenorts immer schwieriger wird.
Der Wasserverbrauch pro Kopf der
Bevölkerung ist in den letzten
hundert Jahren stark gestiegen. In-
folge der gleichzeitig eingetretenen
Bevölkerungsvermehrung ist der
Wasserbedarf heute fünfundzwan-
zigmal höher! Die Sicherung der
Wasserversorgung und der ein-
wandfreien Fortführung und Klä-
rung der Abwasser ist deshalb in
Zukunft alle Beachtung zu sehen-
ken.

Die unentbehrlichen
freien Grünflächen

VLP. Neben den Bauern gibt es

nur noch wenig Menschen, die in
der freien Natur arbeiten. Für alle
andern bedeutet es eine Erholung,
nach dem «Grau des Alltags» in
Fabrik, Büro und Laden ins
«Grüne» zu blicken. Dürfen wir da
untätig züsehen, wie sich Haus an
Haus reiht und wie schließlich die
letzten Wiesen, die schönsten Aus-
Sichtspunkte, das Gestade am See,
die hübschesten Bäche und Ge-
hölze der ungestümen Bauentwick-
lung zum Opfer fallen? Vergessen
wir nicht, daß die Schweiz heute
zu den dichtest besiedelten Län-
dern Europas gehört, daß Unsere

Städte immer mehr — und nur zu
oft zu unförmigen.Gebilden — an-
wachsen, daß sich ständig Bauern-
dörfer in Indüstrieorte verwandeln;
auch in Städten und Dörfern, in
denen gestern noch niemand daran
gedacht hat,. Land für Grünflächen
zu reservieren, wird heute die Ein-
sieht wachsen und morgen schon
das erste Schwimmbad mit einer
Spielwiese erstellt. Wohl in jeder
größeren Ortschaft, sind die Behör-
den und die Stimmbürger mehr
oder weniger über die Notwendig-
keit weiterer Grünflächen orien-
tiert. Bald zeigt sich das Bedürfnis,
den Friedhof zu erweitern, dann

-a
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der Wunsch nach einem Sportplatz
oder der Gestaltung eines Aus-
Sichtspunktes. Schließlich drängen
die Eltern von Kindern darauf, daß
für diese ein Spielplatz geschaffen
wird, damit sich die Kinder nicht
wie einst, wo höchstens alle Tage
einmal ein Auto vorbeifuhr, wei-
terhin auf der gefährlichen Straße
tummeln müssen. Nicht selten sind
die Behörden und Stimmbürger
immer wieder bereit, dem Anlie-
gen nach neuen Grünflächen zu
entsprechen. In vielen Fällen ist
aber in diesem Zeitpunkt die Ueber-
bauung des Bodens schon so weit
fortgeschritten, daß die Grünfläche
gar nicht mehr am rechten Platz
angelegt werden kann. Anderseits
ist es aber sinnlos, einen Kinder-
Spielplatz so weit von den dicht-
bevölkerten Quartieren entfernt zu
erstellen, daß die Kinder einen
weiten Weg zurückzulegen und
sich erneut den Gefahren der Stra-
ßen auszusetzen haben. Eine Ge-
meinde, die sich entwickelt, kommt
daher um ein sorgfältiges Pro-
gramm für die weitere Gestaltung
des Bodens, das die Bedürfnisse
auf weite Sicht erkennt und zu-
sammenstellt, nicht herum. Das
wichtigste dabei ist eine Konzep-
tion, die in einem Plan festzulegen
ist, der die Grünflächen in sinn-
volle Beziehung zur Besiedlung
und zur umgebenden Natur bringt.
Daß dabei auch unsere landwirt-
schaftlichen Gebiete als wichtige
Grünflächen zu erhalten und zu
schützen sind, ist selbstverständ-
lieh; denn unser Nährraum ist
knapp und die bauliche Entwick-
lung soll unsere Landwirtschaft
möglichst wenig stören oder ein-
schränken.

Immer wieder stellt sich die
Frage, wie groß der Bedarf an
Grünflächen für die verschiedenen
Gebiete ist. Für größere Städte
waren schon bisher in der Fach-
literatur Angaben hiefür vorhan-
den, aber sie fehlten bis heute für
unsere Dörfer, Vororte, Klein- und
Mittelstädte. Die Schweizerische
Vereinigung für Landesplanung
hat diese Lücke ausgefüllt, indem
sie als Nr. 3 ihrer Schriftenfolge
das ansprechende, reich bebilderte
Heft

' - - «Die Grünflächen in den
Gemeinden»

herausgegeben hat. Sie will damit
den Gemeindebehörden und Orts-
planern bei der nicht leichten Auf-
gäbe der Bodenpolitik und Grün-
flächenplanung behilflich sein. Die
Schrift sagt zuerst, was sie unter
Grünflächen versteht. Tatsächlich
werden ja dafür die verschieden-
sten Bezeichnungen — zum Bei-
spiel «Freigebiet», «Freiflächen»,
«Grünzonen», «Grünanlagen» —
verwendet. Dann begründet sie,
daß jeder von uns dringend Grün-
flächen braucht. Die junge Mut-
ter will mit ihrem Kleinkind im
Grünen spazieren gehen und sich
an einem sonnigen Platz nieder-
lassen können; die Schulkinder
müssen sich im Grünen austoben
können; die heranwachsende Ju-
gend will sich sportlich betätigen;
wer arbeitet, will sich über das
Wochenende auf Sportanlagen, in
Bädern, Campingplätzen oder auf
schönen Spaziergängen und Wan-
derungen erholen können; die AI-
ten schließlich suchen nicht nur
symbolisch, sondern auch in Wirk-
lichkeit ihr Plätzchen an der Sonne.
Wer aber seine irdischen Tage be-
endet hat, soll einen Platz finden
in der abgeschiedenen Ruhe des
Friedhofes.

Grünflächen sind sowohl für die
Existenz jedes einzelnen als auch
unseres ganzen Landes lebens-
wichtig.

Das Heft der Schweizerischen Ver-
einigung für Landesplanung nimmt
Stellung zu den bisherigen Lei-
stungen. Es umschreibt die Auf-
gäbe der Grünflächenplanung, zu
deren Verwirklichung die nötigen
Rechtsgrundlagen gegeben sein
müssen. Da die Mehrzahl unserer
kantonalen Baugesetze veraltet ist,
liegt es im Interesse aller, für ihre
Ergänzung einzustehen. Dabei soll
natürlich am Grundsatz nichts ge-
ändert' werden, daß der bisherige
Eigentümer des Landes Anspruch
auf vollen Schadenersatz hat, wenn
ihm sein Land enteignet wird. Aber
die rechtlichen Möglichkeiten, um
sich Grünflächen für die Zukunft
zu sichern, müssen vielfältiger und
besser gestaltet werden.
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